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1 Hinweis zu Gender-Aspekten

Bei den in diesem Dokument verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die ge-

wählte Form für alle Geschlechter.

2 Einleitung

Dieser Leitfaden richtet sich primär an technische und organisatorische Ansprechpartner, die 

mit der Umsetzung bzw. Anbindung von Systemen an die Transparenzdatenbank betraut sind. 

Das Dokument beschreibt die wichtigsten Grundaspekte aus technischer, organisatorischer 

und rechtlicher Sicht und stellt die Grundlage für Abstimmungsgespräche zwischen den Pro-

jektpartnern und dem Projektteam der Transparenzdatenbank dar.

Ergänzungen und Änderungswünsche werden gerne entgegen genommen und sind an folgen-

den E-Mail-Postkorb zu richten: post.ii-12-td@bmf.gv.at .

Verwenden Sie bei Fragen zum technischen Zugang und zur Berechtigungsvergabe die Infor-

mationen im Abschnitt Technische Spezifikationen auf der Seite des Transparenzportals:

https://transparenzportal.gv.at/tdb/tp/menu_ig_informationenGesetz 

3 Zweck der Anbindung

Um dem TDBG 2012 zu entsprechen, müssen bestehende und zukünftige Maßnahmen, die mit 

öffentlichen Geldern finanziert werden, in der Transparenzdatenbank erfasst werden. Dazu 

wird den verantwortlichen Förderungsgebern (auch: FG, leistungsdefinierende Stellen, defi-

nierende Stellen, DST) vom BMF eine Dialog-Applikation für die Datenerfassung und –pflege 

von Förderungen zur Verfügung gestellt.

Dafür ist ein Zugriff von Benutzern von einem Portal auf die TDB zur 

 Pflege der Leistungsangebote in der Leistungsangebotsdatenbank 

 personenbezogene Abfrage durch abfrageberechtigte Stellen
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erforderlich.

Basierend auf diesen erfassten (und schließlich von der Datenklärungsstelle freigegebenen)

Förderungen ist von den Abwicklungsstellen (auch: AS, leistende Stellen, LST) nach jeder er-

folgten Auszahlung eine Mitteilung darüber an die Transparenzdatenbank durchzuführen.

Für die Übermittlung der Förderungsfälle und Auszahlungen im Datenstrom ist die Anbindung

eigener Verfahren der Abwicklungsstellen an die vom BMF zur Verfügung gestellten Schnitt-

stellen der Transparenzdatenbank erforderlich.

Für die manuelle Erfassung von Förderungsfällen und Auszahlungen durch Abwicklungsstellen

in der TDB wird vom BMF eine Dialog-Applikation zur Verfügung gestellt. Für diese ist ein Zu-

griff von Benutzern von einem Portal auf die TDB zur Pflege von Förderungsfällen und Auszah-

lungen erforderlich.

Angebunden werden müssen:

 Förderungsgeber (Bundesministerien)

 Abwicklungsstellen (Bundesministerien und ihre ausgelagerten Stellen)

 Abfrageberechtigte Stellen (an der Abwicklung von Förderungen beteiligte Organisa-

tionseinheiten innerhalb und/oder außerhalb von Bundesministerien)
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4 Involvierte Systeme

In der nachfolgenden Grafik wird ein Überblick über die involvierten Systeme für die Verwal-

tung der Leistungsangebote und die Übermittlung von Leistungen gegeben.

Abbildung 1: Überblick über die beteiligten Systeme

4.1 Stammzahlenregister

4.1.1 Allgemeines
Im Verfahren der Transparenzdatenbank wird zur eindeutigen Identifikation einer natürlichen 

Person als Förderungsempfänger ausschließlich das verschlüsselte bereichsspezifische Perso-

nenkennzeichen (vbPK) verwendet. Das entsprechende bPK wird vom Stammzahlenregister 

(SZR) über die in der Anfrage eindeutig identifizierte natürliche Person und den angegebenen 
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Bereich bereitgestellt. Auftraggeber für das SZR ist die Stammzahlenregisterbehörde, die sich 

des Bundesministeriums für Inneres (BMI) als Dienstleister bedient.

Abbildung 2: Stammzahlenregister

Das Stammzahlenregister verwendet die Daten des zentralen Melderegisters (ZMR) und des 

Ergänzungsregisters natürliche Personen (ERnP) und ist damit geeignet, Förderungsempfän-

ger im Sinne des E-Government-Gesetzes eindeutig zu identifizieren. 

Natürliche Personen, die nicht im Zentralen Melderegister (ZMR) erfasst sind, z.B. Auslandsö-

sterreicherinnen und Auslandsösterreicher, können zur eindeutigen Identifikation im Sinne des 

TDBG in das ERnP eingetragen werden.

4.1.2 Ausstattung bPK
Das TDBG 2012 erfordert, dass in den Meldungen über Förderungsfälle und Auszahlungen an 

natürliche Personen die verschlüsselte-bPK der Bereiche Transparenzdatenbank (ZP-TD) so-

wie Amtliche Statistik (AS) des Empfängers übermittelt werden. Dabei ist folgendes zu beach-

ten:

• Bei der Nutzung der Webservice-Schnittstelle der Transparenzdatenbank (TDB) zur 

Anlieferung von Förderungsfälle und Auszahlungen bzw. bei der Nutzung des Datei-
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Uploads im Dialog ist vor Anlieferung die Ausstattung mit den vbPK durch die Abwick-

lungsstelle durchzuführen.

• Bei der direkten Eingabe von Förderungsfällen und Auszahlungen im Dialog in der TDB

übernimmt das Verfahren Transparenzdatenbank die Ausstattung mit den bPK. Die

Abwicklungsstelle ist lediglich für die eindeutige Identifikation der natürlichen Person

(Clearing) im Dialog zuständig. Die für das Clearing der natürlichen Personen notwen-

digen Eingaben (Name, Geburtsdatum, etc.) dienen lediglich der Ermittlung der bPK

im Stammzahlenregister und werden nicht in der TDB abgespeichert.

4.1.3 Weiterführende Informationen

SZR und ERnP

Verantwortlich für das SZR und ERnP

Ansprechstelle:
Bundesministerium für Finanzen
Stammzahlenregisterbehörde
post.szrb@bmf.gv.at

Stammzahlenregisterbehörde (bmf.gv.at)

Zuständigkeiten:
 Anlaufstelle für alle Belange hinsichtlich

Ausstattungsanträge
 Genehmiger der Ausstattungsanträge
 Datenschutzrechtlich verantwortlich für das

SZR und ERnP
 Fachliche verantwortlich für das SZR und

ERnP

Fachlicher Ansprechpartner beim technischen Dienstleister

Ansprechstelle:
Bundesministerium für Inneres
Sektion IV – IT und Service
Direktion für Digitale Services
Abteilung 9 - Register- und Datenmanagement
Referat a - Registermanagement
BMI-IV-DDS-9-a@bmi.gv.at

Zuständigkeiten:
 Anlaufstelle für Fragen zum SZR in fachli-

cher Hinsicht
 1st Level SZR Support

Technischer Ansprechpartner beim technischen Dienstleister

Ansprechstelle:
Bundesministerium für Inneres
Sektion IV – IT und Service
Direktion für Digitale Services
Abteilung 11 – IKT Anwendungen
Referat b – Verwaltungswendungen
BMI-IKT-SZR@bmi.gv.at

Zuständigkeiten:
 Anlaufstelle für Fragen zum SZR in techni-

scher Hinsicht
 Technische Umsetzung von Anforderungen

an das SZR
 Technische Umsetzung von Ausstattungs-

anträgen. Betrifft Zugänge, Berechtigun-
gen, etc.

 2nd und 3rd Level SZR Support Fachliche 
verantwortlich für das SZR und ERnP
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4.2 Unternehmensregister

4.2.1 Allgemeines
Das Unternehmensregister (UR) wird von der Statistik Austria betrieben und enthält alle in Ös-

terreich wirtschaftlich tätigen Einheiten und alle sonstigen nicht-natürlichen Personen.

Das Unternehmensregister wird aus unterschiedlichen Quellen gespeist (Firmenbuch, Vereins-

register Ergänzungsregister für sonstige Betroffene (ERsB), …)

Das ERsB dient der Registrierung von juristischen Personen, Personengemeinschaften und Or-

ganisationen (jedoch nicht von natürlichen Einzelpersonen), die aufgrund der gesetzlichen

Bestimmungen weder im Firmenbuch noch im Vereinsregister eingetragen sein müssen.

In den Verfahren der Transparenzdatenbank wird zur eindeutigen Identifikation einer nicht na-

türlichen Person die Stammzahl des Unternehmens oder ein Ordnungsbegriff, mit welchem

die Stammzahl ermittelt werden kann zu verwendet. Mit folgende Stammzahlen und Ord-

nungsbegriffe kann an die Transparenzdatenbank gemeldet werden:

 Kennziffer des Unternehmensregisters

 Firmenbuchnummer

 Vereinsregisternummer

 Ergänzungsregisternummer

 Global Location Number

o GLN der Gründerkonten

o GLN für das Stammregister des land- und forstwirtschaftlichen Registers

o GLN für das Stammregister der Finanz

 Gemeindekennziffer

Das UR verfügt über eine Webservice-Schnittstelle, über die die verfügbaren Daten einer nicht-

natürlichen Person mit unterschiedlichen Attributen abgerufen werden können. Diese Daten

beinhalten auch die eindeutige Stammzahl der nicht-natürlichen Person (für den Fall, dass die

Stammzahl nicht bekannt ist).
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Jede Abwicklungsstelle muss für sich selbst beurteilen, ob eine systemtechnische Anbindung

des Unternehmensregisters an die eigenen Verfahren zur Ausstattung nicht natürlicher Perso-

nen mit der notwendigen Stammzahl durchzuführen ist. Falls eine Abwicklungsstelle über die

notwendigen Stammzahlen verfügt, besteht keine Notwendigkeit zur systemtechnischen An-

bindung des Unternehmensregisters.

4.2.2 Weiterführende Informationen

UR Unternehmensregister – Abfrageschnittstelle
http://www.ref.gv.at/Unternehmensregister-UR.2629.0.html
(Login erforderlich)

Informationen/Kontakte zum Anwendungsportal der Statistik Austria
https://neu.ref.wien.gv.at/at.gv.wien.ref-live/ag-iz-kundmachungen

ERsB Ergänzungsregister für sonstige Betroffene
https://www.ersb.gv.at/
https://www.bmf.gv.at/ministerium/aufgaben-und-organisation/Stammzahlenregisterbeho-
erde/Ergaenzungsregister/Ergaenzungsregister-f%C3%BCr-sonstige-Betroffene-(ERsB).html

4.3 PVP-fähiges Stammportal

4.3.1 Portalverbund
Der Portalverbund besteht aus Sicherheitsportalen der Verwaltung mit gegenseitiger Vertrau-

ensstellung, die eine dezentrale Benutzer- und Rechteverwaltung ermöglichen. Dieses Portal-

verbundsystem erlaubt die Delegation von Identitätsprüfung, Authentifizierung und Autorisie-

rung weg von Anwendungen, hin zu den Benutzerverwaltungen von Behörden.

Ein Benutzer einer am Portalverbund teilnehmenden Organisation wird dadurch nur mehr an

einem Portal, seinem Stammportal, und von seiner personalführenden Stelle verwaltet und

berechtigt. Auf der Seite der Anwendungen sorgen sogenannte Anwendungsportale für die

Prüfung und Durchsetzung der Zugriffsregelungen.

4.3.2 Portalverbundprotokoll (PVP)
Das Protokoll transportiert vertrauenswürdige Aussagen über Authentizität und Autorisierung

von Benutzern zwischen Stamm- und Anwendungsportalen. Der Portalverbund (PV) ist zur

Kommunikation zwischen Körperschaften öffentlichen Rechts vorgesehen. Autorisierung be-

deutet in diesem Zusammenhang, dass einem Benutzer für den Zugriff auf eine Anwendung
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Rechte, Rechteparameter und eine Sicherheitsklasse gemäß der Aufgabenverteilung der Be-

hörde zugewiesen werden.

Die Kommunikation zwischen den Portalen muss Integrität und Vertraulichkeit gewährleisten.

Technisch kommt dabei HTTPS mit angepassten Header-Informationen und speziellen Server-

Zertifikaten zur Anwendung. Das technische Protokoll kann aber auch in einem anderen recht-

lichen Kontext für Zwecke der Kommunikation zwischen Behörden und Nicht-Behörden auf

Grund bilateraler Vereinbarungen Verwendung finden.

Der Zugang von Benutzern zu den Verfahren der Transparenzdatenbank erfolgt von einem

Stammportal einer Behörde oder einem PVP-fähigen Portal aus. Dazu muss der Benutzer in

einem dieser Portalmöglichkeiten eingetragen und mit den entsprechenden Anwendungsrol-

len der TDB berechtigt sein.

Der Zugriff auf die Transparenzdatenbank über Webservice-Schnittstellen ist über ein PVP-fä-

higes Stammportal ohne größere Anpassungen möglich.

4.3.3 Weiterführende Informationen

PV Überblick Konventionen und Portalverbund
KONVENTIONEN | WEITERE KONZEPTE - Reference Server (wien.gv.at)

Portalverbund
https://neu.ref.wien.gv.at/at.gv.wien.ref-live/web/reference-server/ag-iz-portalverbund

Portalverbundvereinbarung
https://neu.ref.wien.gv.at/at.gv.wien.ref-live/documents/20189/58349/pvv_1-2-1_20181115.pdf/5471876c-
28cb-432e-92f1-590a35c6109c

Beitritt zur Portalverbundverbundvereinbarung
https://neu.ref.wien.gv.at/at.gv.wien.ref-live/documents/20189/82448/pvv-Beitrittserklae-
rung_20221128.doc/e1a6df3c-f68c-402d-bbf1-16cc120b6af4

Ausstellung von PV-Zertifikaten
https://neu.ref.wien.gv.at/at.gv.wien.ref-live/ag-iz-oeffentliche-informationen#PAI

Kontaktdaten BRZ zur Registrierung des Zertifikates:
E-Mail: portalverbund@brz.gv.at

PVP Portalverbundprotokoll Version 2, R-Profil (Reverse-Proxy-Profil), S-Profil(SAML2):
AG IZ Portalverbundprotokoll V2 - Elektronischer Leistungskatalog - Reference Server (wien.gv.at)
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4.4 Unternehmensserviceportal (USP)

4.4.1 Allgemein
Zur Mitteilung von Leistungsdaten können Sie aus dem Unternehmensservice-Portal auf das

Verfahren Transparenzdatenbank (TDB) zugreifen.

Dieses Service soll vor allem jenen Stellen zur Verfügung stehen, die über kein eigenes Stamm-

portal verfügen. Die Abteilung II/12-TD des BMF muss Ihnen als Stelle, die über das USP Leis-

tungsdaten mitteilen will, das Verfahren TDB erst freischalten. Zusätzlich kann Ihrer Stelle

auch die Nutzung der TDB-Web Services ermöglicht werden. Ihr USP Portaladministrator kann

danach neue Benutzer- und Web Service-Konten anlegen und diese für die jeweilige Anwen-

dung berechtigen.

4.4.2 USP Verfahrens- und Web Service-Rechte
Im Rahmen der Transparenzdatenbank (TDB) stehen folgende Verfahrens- und Web Service-

Rechte zur Verfügung:

 Dialogverfahren Transparenzdatenbank

o Eigene übermittelte Meldungen lesen

o Förderungen (Leistungsangebote) als Förderungsgeber (definierende Stelle, DST)

bearbeiten

o Förderungen (Leistungsangebote) als Abwicklungsstelle (leistende Stelle, LST) be-

arbeiten

o Leistungsdaten übermitteln

o Personenbezogene Abfrage durchführen

 Web Services der Transparenzdatenbank

o Förderungen (Leistungsangebote) über Web Service abfragen

o Leistungsdaten über Web Service übermitteln

o Personenbezogene Abfrage durchführen.

4.4.3 Weiterführende Informationen

USP Unternehmensserviceportal (usp.gv.at)

TDB im USP 20220901_Leitfaden_TDB_Berechtigungen_USP.pdf (transparenzportal.gv.at)
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4.5 Transparenzdatenbank

4.5.1 Allgemeines
In der Transparenzdatenbank (TDB) werden sowohl die personenunabhängigen Förderungen

(FD, LA) als auch die personenbezogenen Förderungsfälle und Auszahlungen (FF, AZ, LM), die

sich immer auf eine vorhandene und freigegebene Förderung beziehen, gespeichert.

Die Anwendung „Transparenzdatenbank“ wird im Portalverbund bereitgestellt. Der Zugang

zur Transparenzdatenbank erfolgt über ein Portalverbundprotokoll-fähiges Stammportal bzw.

über SOAP-Schnittstellen.

4.5.2 Förderungen
Förderungen müssen in der Webanwendung (= Dialogverfahren) der TDB erfasst und gepflegt

werden. Abrufe von Förderungen können über die Webanwendung oder auch mittels bereit-

gestellter Webservice-Schnittstelle erfolgen.

4.5.3 Meldungen zu Förderungsfällen und Auszahlungen (Leistungsmitteilungen)
Meldungen zu Förderungsfällen und Auszahlungen können sowohl im Dialogverfahren als

auch über Webservice-Schnittstellen angeliefert werden.

Sämtliche Förderungsfälle und Auszahlungen für natürliche Personen dürfen nur mit dem ver-

schlüsselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen (vbPK) der Bereiche „ZP-TD“ und

„AS“ an die Transparenzdatenbank geliefert werden.

Sämtliche Förderungsfälle und Auszahlungen für nicht-natürliche Personen müssen mit der

Stammzahl des Unternehmens oder einem Ordnungsbegriff, mit welchem die Stammzahl er-

mittelt werden kann an die Transparenzdatenbank geliefert werden. Mit folgende Stammzah-

len und Ordnungsbegriffe kann an die Transparenzdatenbank gemeldet werden:

 Kennziffer des Unternehmensregisters

 Firmenbuchnummer

 Vereinsregisternummer

 Ergänzungsregisternummer
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 Global Location Number

o GLN der Gründerkonten

o GLN für das Stammregister des land- und forstwirtschaftlichen Registers

o GLN für das Stammregister der Finanz

 Gemeindekennziffer

4.6 Förderapplikation der Abwicklungsstelle

Förderungen werden im Regelfall über eigene Förderapplikationen der Abwicklungsstellen ab-

gewickelt. TDBG-relevante Leistungen (Zahlungen) müssen aus diesen Förderapplikationen

an die TDB übermittelt werden. Diese Förderapplikationen können für die Übermittlung der

Förderungsfälle und Auszahlungen mittels Webservice-Schnittstellen angebunden werden.

Voraussetzung für die Anbindung ist, dass:

• die Förderapplikation die gemeldeten Förderungsfälle und Auszahlungen mit vbPK

und/oder einer Stammzahl ausstattet,

• die Übermittlung mittels Webservice über ein Stammportal im PV (Auftraggeber der

Förderapplikation ist PV-Teilnehmer) erfolgt oder

• zur Übermittlung SOAP-Webservice verwendet werden (Auftraggeber der Förderapp-

likation ist kein PV-Teilnehmer).
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5 Zugang zur TDB im Dialogverfahren

Das Dialogverfahren wird in der TDB für folgende Zwecke verwendet:

• Pflege der Förderungen durch Förderungsgeber und Abwicklungsstellen

• Direkterfassung von Förderungsfällen und Auszahlungen in der Transparenzdatenbank

• Durchführen des Datei-Uploads von Förderungsfällen und Auszahlungen

• Durchführung von personenbezogenen Abfragen

5.1 Allgemeine Voraussetzungen 

Der Zugang zum Dialogverfahren der TDB benötigt einen Benutzer, der in einem Portal inner-

halb des Behörden-PV oder auf einem PVP-fähigen Stammportal verwaltet wird.

Wenn dem Benutzer kein PVP-fähigen Stammportal zur Verfügung steht, so kann für den Zu-

griff im Dialogverfahren das Unternehmensserviceportal (USP) verwendet werden. Um diese 

Funktionen zu verwenden, muss die Abteilung II/12-TD des BMF zuerst das Organisations-

kennzeichen (OKZ) Ihrer Stelle für die Transparenzdatenbank im USP freischalten.

Abbildung 3: Zugang zur TDB aus dem PV
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5.2 Benutzer im Portalverbund

5.2.1 Organisatorische Rahmenbedingungen
Der Zugang für Benutzer innerhalb des Portalverbunds erfolgt über das jeweilige Stammportal

oder über einen Portal-Provider wie zum Beispiel „Portal Austria“ (PAT).

5.2.2 Technische Rahmenbedingungen
Für die TDB gelten die technischen Standard-Vorgaben für die Teilnahme am Portalverbund,

wie sie dort bereits in Verwendung sind. Die technischen Anforderungen zur Verwendung von

Stammportalen der Bundesministerien an die Clients sind den technischen Anforderungen der

einzelnen Stammportale zu entnehmen.

5.2.3 Rechtliche Rahmenbedingungen
Es gelten die allgemeinen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Registrierung von Benut-

zern im jeweiligen Portal. Für die Nutzung der Dialogfunktion der Transparenzdatenbank wer-

den keine zusätzlichen rechtlichen Bedingungen gestellt.

5.3 Benutzer ausgelagerter Stellen

Für Benutzer ausgelagerter Stellen bestehen folgende Möglichkeiten für den Zugang zum Di-

alogverfahren der TDB:

• Zugang über das Stammportal der Zuständigen Gebietskörperschaft

• Zugang über ein anderes PVP-fähiges Portal (z.B. Portal Austria).

• Zugang über ein eigenes Stammportal außerhalb des PV unter Verwendung des PVP.

• Zugang über USP
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5.3.1 Zugang über das Stammportal der zuständigen Gebietskörperschaft

5.3.1.1 Organisatorische Rahmenbedingungen

Die organisatorischen Voraussetzungen zur Berechtigung von Benutzern einer ausgelagerten

Stelle zum Zugang zur TDB über das Stammportal der zuständigen Gebietskörperschaft ist

zwischen der ausgelagerten Stelle und der zuständigen Gebietskörperschaft bilateral zu klären

und von berechtigenden Stammportal-Besitzer zu verantworten. Die Benutzer der ausgelager-

ten Stelle werden i.d.R von der Portal-Administration mit verwaltet.

5.3.1.2 Technische Rahmenbedingungen

Die Stammportale der zuständigen Gebietskörperschaft verwalten bereits Benutzer der jewei-

ligen Gebietskörperschaft mit Zugang zu den Verfahren der TDB und stellen die technische

Anbindung sicher. Die technischen Anforderungen zur Verwendung des jeweiligen Stammpor-

tals sind den technischen Anforderungen der einzelnen Stammportale zu entnehmen.

5.3.1.3 Rechtliche Rahmenbedingungen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen leiten sich aus den rechtlichen Anforderungen der zu-

ständigen Gebietskörperschaft zur Teilnahme ausgelagerter Stellen im Stammportal der zu-

ständigen Gebietskörperschaft ab. Es ist zwischen der jeweils zuständigen Gebietskörper-

schaft und der einzubeziehenden ausgelagerten Stelle bilateral zu klären, ob ggf. eine Dienst-

leistervereinbarung zwischen der zuständigen Gebietskörperschaft und der ausgelagerten

Stelle notwendig ist.

5.3.2 Zugang über ein anderes PVP-fähiges Portal
Der Zugang kann über jedes Portal erfolgen, das aufgrund der Teilnahme am PV bereits die

technischen und organisatorischen Voraussetzungen des Behörden-PV erfüllt.

5.3.2.1 Organisatorische Rahmenbedingungen

Wenn kein eigenes Stammportal betrieben werden wird, dann kann der Zugang über kosten-

pflichtige PVP-fähige Portale, wie zum Beispiel Portal Austria (PAT), erfolgen. Dazu muss die

ausgelagerte Stelle mit dem PAT direkt in Kontakt treten und einen Zugang aus dem PAT auf

die Verfahren der TDB (im Zuge der gesetzlichen Verpflichtung zur Teilnahme an den Verfah-

ren der TDB) beantragen. Benutzer werden von der Ressort-PAT-Administration mit verwaltet

oder die ausgelagerte Stelle erhält einen eigenen Administrator.
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5.3.3 Zugang über ein eigenes PVP-fähiges Stammportal

5.3.3.1 Organisatorische Rahmenbedingungen

Die Stelle benötigt eine eigene Implementierung eines PVP-fähigen Portals und führt die Be-

nutzerverwaltung selbst durch. Die Errichtung eines eigenen PVP-fähigen Stammportals kann

aufwendig und kostenintensiv werden. Es sollte evaluiert werden, welche Standardprodukte

mit welchem Aufwand zur Errichtung eines eigenen PVP-fähigen Stammportals verwendet

werden könnten.

5.3.4 Zugang über das Unternehmensserviceportal

5.3.4.1 Organisatorische Rahmenbedingungen

Die Stelle benötigt einen Zugang zum Unternehmensserviceportal und einen definierten Por-

taladministrator. Bei Voraussetzungen sollten im Regelfall bereits erfüllt sein, da das USP für

den elektronischen Rechtsverkehr für Unternehmen verwendet wird. Die Benutzer der ausge-

lagerten Stelle werden von der Portal-Administration mit verwaltet.

5.4 PV-Rollen, Rechte und Rechteprofile

Die Funktionen und der Umfang des Zugriffs auf die Verfahren der TDB werden über Rollen im

Portalverbund gesteuert. Eine Rolle setzt sich aus Rollenname und Rollenparameter zusam-

men.

Das Rechteprofil eines Benutzers wird im jeweiligen Stammportal über die Zuweisung von PV-

Rollen mit den entsprechenden Rollenparametern zum Benutzer definiert.

5.4.1 PV-Rollen
Der Rollenname legt fest, welche Funktionen dem Benutzer in den Verfahren der TDB zur Ver-

fügung stehen:

• Anlage, Änderung und Freigabe von Daten (z.B. Förderungen)

• Durchführen von personenbezogenen Abfragen

• Meldung, Korrektur und Löschung von Förderungsfällen und Auszahlungen
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5.4.2 Rollenparameter
Der Rollenparameter legt fest, auf welche Daten in der TDB die Funktionen ausgeübt werden

dürfen:

• welche Förderungen dürfen angelegt, geändert und freigegeben werden,

• welche Förderungsfälle und Auszahlungen dürfen gemeldet, korrigiert oder gelöscht

werden,

• für welche Förderungen darf der Rechteprofilinhaber personenbezogene Abfragen

durchführen.

In den Verfahren der TDB wird als Schlüssel für die Abgrenzung von Daten das Organisations-

kennzeichen (OKZ) in den Rollenparametern verwendet.

5.4.3 Weiterführende Informationen

TDB Leitfaden Leitfaden zur Verwendung des OKZ in den Verfahren der TDB

5.5 Förderungen (Leistungsangebote)

Rollen- und Rollenparameterdefinitionen bzw. weiterführende technische- und organisatori-

sche Rahmenbedingungen zur Pflege von Förderungen (Leistungsangeboten) im Dialogver-

fahren

TDB Leitfaden Schnittstellenbeschreibung Leistungsangebot

5.6 Förderungsfälle und Auszahlungen (Leistungsmitteilungen)

Rollen- und Rollenparameterdefinitionen bzw. weiterführende technische- und organisatori-

sche Rahmenbedingungen zur Pflege von Förderungsfällen und Auszahlungen (Leistungsmit-

teilungen) im Dialogverfahren

TDB Leitfaden Schnittstellenbeschreibung Förderungsfall
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6 Übermittlung von Förderungsfällen
und Auszahlungen (Leistungsmittei-
lungen) an die TDB

Die Meldung von Förderungsfällen und Auszahlungen (Leistungsmitteilungen) an die TDB

kann

• im Dialogverfahren mittels direkter Eingabe des einzelnen Förderungsfalls bzw. Aus-

zahlung in der TDB

• im Dialogverfahren mittels Datei-Upload (XML-Mitteilung)

• durch die Nutzung einer Webservice-Schnittstelle

erfolgen.

Anmerkung: Aus datenschutzrechtlichen Gründen muss jeder Förderungsfall und jede Aus-

zahlung für natürliche Personen mit dem verschlüsselten bereichsspezifischen Personenkenn-

zeichen (vbPK) und für nicht-natürliche Personen mit der Stammzahl an die Transparenzda-

tenbank übermittelt werden. Die Ausstattung dieser Informationen ist von der Förderapplika-

tion vor Anlieferung durchzuführen, sofern die Datenübermittlung mittels Webservice-

Schnittstelle oder mittels File-Upload im Dialog erfolgen soll. Bei beiden Übermittlungsarten

findet dieselbe XML-Struktur Verwendung.

6.1 Schnittstelle bPK-Ausstattung

6.1.1 Allgemeines
Förderungsfälle und Auszahlungen für natürliche Personen müssen mit dem verschlüsselten

bPK der Transparenzdatenbank (vbPK-ZP-TD) und dem verschlüsselten bPK der Statistik Aus-

tria (vbPK-AS) an die TDB angeliefert werden.

Die Erstausstattung der eigenen Datenbestände natürlicher Personen mit bereichsspezifi-

schen Personenkennzeichen kann bei der Stammzahlenregister-Behörde beantragt werden.
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Die laufende Ausstattung mit den bereichsspezifischen Personenkennzeichen muss über die

entsprechenden Schnittstellen zum Stammzahlenregister erfolgen. Dienstleister und operativ

Organisatorische Voraussetzungen für die Nutzung der Schnittstelle.

Im Zuge der Erstausstattung sind die gesammelten Datenbestände per Webservice oder auf

einem geeigneten Datenträger an das BMI zu übermitteln.

Für die laufende Ausstattung stellt das BMI Web-Services zur Verfügung. Je nach Anforderung

an die funktionale Unterstützung bei der Ausstattung durch die Schnittstelle (z.B. Unterstüt-

zung bei Mehrfachtreffern, Search Wizard, GUI Unterstützung) werden unterschiedliche Web-

Services und Komponenten angeboten.

6.1.2 Technische Voraussetzungen für die Nutzung der SZR Schnittstelle
Um eine laufende Ausstattung eigener Datenbestände aus eigenen Verfahren (z.B. eigene För-

derapplikationen) zu ermöglichen, müssen folgende technische Voraussetzungen erfüllt sein:

• Eine verschlüsselte Kommunikation zwischen Förderapplikation und SZR auf Basis von

https mit vertrauenswürdigen Serverzertifikaten

o Für Behörden: Zertifikat eines PV-Zertifizierungsdiensteanbieters ZDA mit OID-

Behördeneigenschaft

o Für Private: Zertifikate von A-Trust

• Soweit noch nicht vorhanden: Die Meldung und Registrierung des Behörden- bzw. A-

Trust-Zertifikats beim BMI (SZR)

• Die Verwendung des definierten PVP-Headers für die Kommunikation zwischen den

Systemen

• Die Verwendung eines sogenannten Chained Token zur Protokollierungszwecken auf

Seiten BMI

6.1.3 Rechtliche Voraussetzungen für die Nutzung der SZR Schnittstelle
Für die laufende Ausstattung von Daten ausgelagerter Förderapplikationen muss zwischen der

ausgelagerten Stelle und dem Bundesministerium eine gültige Vereinbarung bestehen. Auf

Basis dieser Vereinbarung kann der ausgelagerten Stelle die Berechtigung zur laufenden bPK-

Ausstattung ihrer Daten durch das BMI gegeben werden.
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6.2 Schnittstelle Unternehmensregister

Eine Ausstattung einer personenbezogenen Leistung für nicht-natürliche Personen mit einer

Stammzahl kann derzeit über den Aufruf eines kostenfreien Webservice des Unternehmensre-

gisters (UR) der Statistik Austria erfolgen.

6.2.1 Organisatorische Voraussetzungen für die Nutzung der UR-Schnittstelle
Im UR sind alle nicht-natürlichen Personen aus dem Firmenbuch, Vereinsregister oder ERsB

abfragbar und mit einer Stammzahl nach E-Government Gesetz versehen. Nicht-natürliche

Personen die nicht im Firmenbuch, im Zentralen Vereinsregister oder im ERsB eingetragen

sind, können sich, um ein eindeutiges Kennzeichen zu erlangen, selbst in das Ergänzungsregis-

ter eintragen oder von einer Behörde eintragen lassen. Dies gilt insbesondere für:

• Abwicklungsstellen, die nicht Behörden sind und im Rahmen der Privatwirtschaftsver-

waltung tätig werden

• Förderungsempfänger, die nicht natürliche Personen sind.

Die derzeitige Eintragung erfolgt per Antrag an die Stammzahlenregisterbehörde unter An-

gabe der in §11 ERegV 2009 genannten Daten:

• Bezeichnung, Anschrift und Sitz des Antragstellers,

• Bezeichnung, Anschrift und gegebenenfalls weitere Anmerkungen betreffend organi-

satorische oder geographische Unterteilungen des Antragstellers

• Rechtscharakter bzw. Organisationsform des Antragstellers einschließlich allfälliger

Erläuterungen

• Bezeichnung der Urkunden und/oder Rechtsvorschriften, mit welchen die rechtliche

Existenz des Antragstellers nachgewiesen wird (Bestandsnachweis)

• das Datum der Gründung oder des sonstigen Zustandekommens und die Dauer des Be-

standes, wenn dieser zeitlich begrenzt ist

• Optional: Organe

6.2.2 Technische Voraussetzungen für die Nutzung der UR Schnittstelle
Die technischen Voraussetzungen der Nutzung der Schnittstelle des UR sind in der Dokumen-

tation der Statistik Austria beschrieben. Die Schnittstelle ist über das Anwendungsportal der

Statistik Austria erreichbar.
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6.2.3 Rechtliche Voraussetzungen für die Nutzung der UR Schnittstelle

§ 25 Abs. 6 BStatG

Die Bundesanstalt hat den Einrichtungen des Bundes, der Länder, Gemeinden, den

Sozialversicherungsträgern und gesetzlichen Interessensvertretungen und insbeson-

dere der Einrichtung des Bundes, die für den Betrieb des Unternehmensserviceportals

für Zwecke des E-Governments zuständig ist, auf deren Verlangen den Online-Zugriff

auf die Daten des Unternehmensregisters gemäß Abs. 1 Z 1 bis 5 und 7 einzuräumen, 

soweit dies zur Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben erforderlich ist und

dies verwaltungsökonomischen Zwecken dient.

6.3 Schnittstelle Förderungsfälle und Auszahlungen

Meldungen von Förderungsfällen und Auszahlungen an die Transparenzdatenbank müssen in

einer definierten XML-Struktur erfolgen. Für die Übermittlung stehen eine Schnittstelle für Da-

tei-Upload sowie eine Webservice Schnittstelle zur Verfügung.

6.3.1 Technische Rahmenbedingungen XML Format
Spezifikation der Meldestruktur sind dem Dokument Schnittstellenbeschreibung TDB Förder-

fall zu entnehmen.

TDB Leitfaden Schnittstellenbeschreibung TDB Förderfall
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7 Sonderfall: Abwicklung der Auszah-
lungen und Übermittlung von Förde-
rungsfällen und Auszahlungen über 
HV-SAP

7.1 Meldung von Förderungsfällen und Auszahlungen in Listenform

Für alle Abwicklungsstellen, die Maßnahmen, die vom TDBG umfasst sind, über HV-SAP aus-

zahlen und nicht das SAP-Fördermittelmanagement im Einsatz haben, besteht die Möglich-

keit, die Förderungsfälle und Auszahlungen mit allen für die TDB notwendigen Informationen 

in Listenform mittels einer Datei im Textformat (Comma Separated Values, CSV) an die An-

wendung HV-SAP zu melden.

Abbildung 4: Übermittlung von SAP-generierten Meldungen von Förderungsfällen und Aus-
zahlungen

7.1.1 Organisatorische Rahmenbedingungen für die Nutzung der Meldung von 

Förderungsfällen und Auszahlungen in Listenform
• Die Meldung von Förderungsfällen und Auszahlungen in Listenform ist nur für Stellen 

möglich, die ihre Leistungen über HV-SAP auszahlen.
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• Die Erfassung der für die TDB notwendigen Daten zur Meldung von Förderungsfällen

und Auszahlungen erfolgt etwa unter der Verwendung einer Tabellenkalkulations-

Software (1). 

• Es muss jede Leistung, die in HV-SAP gebucht wird, in dieser Liste angeführt werden.

• In dieser Liste müssen zusätzlich alle für die TDB notwendigen Informationen in den

entsprechenden Spalten eingetragen werden.

• Die Liste wird in HV-SAP hochgeladen (2).

7.1.2 Technische Rahmenbedingungen für die Nutzung der Meldung von Förde-

rungsfällen und Auszahlungen in Listenform
Die Abwicklungsstelle muss für die Anwendung HV-SAP berechtigt sein. Eine Vorlage der CSV-

Datei mit den vorgegebenen Spalten-Bezeichnungen wird von HV-SAP bereitgestellt. Nach

dem Upload in der Anwendung HV-SAP, bei der die Leistungen mit bereichsspezifischen Per-

sonenkennzeichen ausgestattet werden, erfolgt die Übermittlung an die TDB.

7.1.3 Rechtliche Rahmenbedingungen für die Nutzung der Meldung von Förde-

rungsfällen und Auszahlungen über HV-SAP
Die zugreifende Stelle muss für die Nutzung des Datei-Upload in HV-SAP der Definition einer

Abwicklungsstelle im Sinne des TDBG entsprechen.
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8 Anhang

8.1 Beispiel PVP-http-Header1

1 Quelle: http://portal.bmi.gv.at/ref/bmi-portal/Portal-FAQ.html#Q019
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8.2 Beispiel PVP-SOAP-Header
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10 Abkürzungen und Glossar

Abkür-
zung

Begriff Erläuterung

AS Abwicklungsstelle Die Abwicklungsstelle (= leistende Stelle lt. § 16 TDBG 2012) ist die in-

ländische Einrichtung, der die Abwicklung (z.B. Gewährung, Auszah-

lung, Rückforderung) einer Förderung an einen Förderungsempfän-

ger obliegt. Wenn eine Förderung von mehreren Stellen erbracht

wird, ist jede Stelle für das Ausmaß ihres jeweils abgewickelten Be-

trags der Abwicklungsstelle verantwortlich und muss die eigene Mel-

dung zur selben Förderung durchführen. Abwicklungsstellen müssen

in der Förderung angeführt werden.

Andere Begriffe: leistende Stelle, LST

AST Abfrageberechtigte

Stelle

Abfrageberechtigte Stelle ist jede Stelle, die in Ausübung der Gewäh-

rung, Einstellung oder Rückforderung einer Leistung die Berechti-

gung zur Einsichtnahme auf jene personenbezogenen Daten hat, die

dafür erforderlich sind. Der Umfang der einzusehenden Daten ergibt

sich durch die Kategorisierung der Leistungsangebote. Abfragebe-

rechtige Stellen müssen im Leistungsangebot angeführt werden oder

sich aus der Leistungskategorisierung ergeben.

AZ Auszahlung Siehe Leistungsmitteilung

BMF Bundesministerium für

Finanzen

bPK bereichsspezifisches

Personenkennzeichen

Im österreichischen E-Government erfolgt aus datenschutzrechtli-

chem Grund die eindeutige Identifikation von natürlichen Personen

in IT-Verfahren durch bereichsspezifische Personenkennzeichen.

Diese werden nach dem eGovernment Gesetz § 9 durch eine Ablei-

tung aus der Stammzahl der betroffenen natürlichen Person gebildet.

Die Identifikationsfunktion dieser Ableitung ist auf jenen staatlichen

Tätigkeitsbereich beschränkt, dem die Datenanwendung zuzurech-

nen ist und in der das Personenkennzeichen verwendet werden soll.

Die bPK verhindert das direkte Zusammenführen von personenbezo-

genen Daten aus unterschiedlichen Bereichen.
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vbPK: Das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen

wird von der

SZR-Behörde für die Abwicklungsstellen erstellt.

DKS Datenklärungsstelle Die DKS, eine Abteilung des BMF, agiert als Schnittstelle zwischen

Förderungsgeber, Abwicklungsstelle, Förderungsempfänger und

Stellen, die zur Abfrage berechtigt sind. Diese Stelle wirkt bei der Ka-

tegorisierung der Förderung mit, erledigt Anfragen und Anbringen

zur Anwendung des Transparenzdatenbankgesetzes und unterstützt

die Förderungsgeber und Abwicklungsstellen in fachlicher Hinsicht.

DST definierende Stelle Siehe FGB, Förderungsgeber

FD Förderung Der Begriff Förderung umfasst alle von der TDB erfassten Maßnah-

men (= Leistungsangebot lt. TDBG 2012 bzw. Leistungen lt. § 4 sowie

§ 39c und § 40a TDBG 2012 oder Art. 7 bzw. Art. 8 der 15a-Vereinba-

rung zur Transparenzdatenbank), die im Sinne des TDBG 2012 und

der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den

Ländern auf allen Ebenen und Bereichen der Verwaltung vergeben

werden. Eine Förderung bedarf einer materiell rechtlichen Grundlage,

in der Regel also eines Gesetzes oder einer Verordnung, und ist die

Grundlage für die Übermittlung der personenbezogenen Förderungs-

fälle / Auszahlungen.

Andere Begriffe: Maßnahme, LA, Leistungsangebot

FF Förderungsfall Siehe Leistungsmitteilung

FGB Förderungsgeber Der Förderungsgeber (leistungsdefinierende Stelle lt. § 15 TDBG

2012) hat die Verantwortung und Freigabe der Inhalte über alle in sei-

nem Wirkungsbereich erstellten Förderungen;

·         selbst erstellte Förderungen und

·         durch ihre Abwicklungsstellen erstellte Förderungen.

Zusätzlich ist der Förderungsgeber für die Vollständigkeit der Erfas-

sung aller Förderungen in seinem Wirkungsbereich verantwortlich.

Andere Begriffe: definierende Stelle, DST, leistungsdefinierende

Stelle

gem. gemäß

LA Leistungsangebot Siehe FD, Förderung
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LADB Leistungsangebots-

datebank

Teil der Transparenzdatenbank (TDB), in der die Förderungen erfasst

werden

LM Leistungsmitteilung Über alle erbrachten Leistungen im Sinne des TDBG 2012 müssen

Leistungsmitteilungen an die Transparenzdatenbank übermittelt

werden. Die Leistungsmitteilung hat elektronisch zu erfolgen, der Zu-

gang erfolgt über den Portalverbund. Die Leistungsmitteilung kann

online (im Mitteilungsdialog) und als Datenstromübermittlung (mit-

tels File-Upload oder Aufruf eines Webservice) erfolgen.

Es wird zwischen zwei Mitteilungstypen und -strukturen unterschie-

den

•  Personenbezogene (Geld)Leistungen: Leistungen, welche einer na-

türlichen oder nicht natürlichen Person zugeordnet werden können

•  Sammelleistungen: Personenbezogene Leistungen, welche unter

eine definierte Betragsgrenze fallen, werden in Form einer Sammel-

leistung gemeldet.

Jede Leistungsmitteilung muss einem Leistungsangebot zugeordnet

werden.

Siehe FF, Förderungsfall, AZ, Auszahlung

LST leistende Stelle Siehe AS, Abwicklungsstelle

lt. laut

OKZ Organisationskennzei-

chen

Das OKZ ist eine Konvention für ein eindeutiges Kennzeichen für Or-

ganisationen und Organisationseinheiten der öffentlichen Verwal-

tung und für andere Organisationen, die Behördenaufgaben überneh-

men.

OKZ In den Verfahren der Transparenzdatenbank wird das OKZ bei der

Vergabe der Zugriffsberechtigungen (Lese- und Schreibberechtigun-

gen) als Schlüssel zu Daten in der Transparenzdatenbank verwendet.

PAT Portal Austria Das Portal Austria ist ein universelles Zugangs- und Zutrittskontroll-

system, das allen berechtigten Benutzern der öffentlichen Verwal-

tung und sonstigen öffentlichen Rechtsträgern die Möglichkeit bietet,

die Verfahrens- und Informationsdienste der einzelnen Verwaltungs-

bereiche standortunabhängig in gesicherter Form zur Verfügung zu

stellen.
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PAT Ebenso stellt das Portal Austria allen Bereichen der Verwaltung

gleichermaßen leistungsfähige Authentisierungs-, Autorisierungs-

und Personalisierungsdienste zur Verfügung und bietet sich daher als

generelle Vermittlungsplattform für E-Government an.

PV Portalverbund

PVP Portalverbundprotokoll Das Portalverbundprotokoll transportiert innerhalb des Portalverbun-

des vertrauenswürdige Aussagen über Authentizität und Autorisie-

rung von Benutzern zwischen Stamm- und Anwendungsportalen. Die

Kommunikation zwischen den Portalen muss Integrität und Vertrau-

lichkeit gewährleisten.

Technisch kommt dabei https mit angepassten Header-Informatio-

nen und speziellen Server-Zertifikaten zur Anwendung. Das techni-

sche Protokoll kann aber auch in einem anderen rechtlichen Kontext

für Zwecke der Kommunikation zwischen Behörden und Nicht-Behör-

den auf der Basis bilateraler Vereinbarungen Verwendung finden.

SZ Stammzahl Im österreichischen E-Government erfolgt die eindeutige Identifika-

tion von nicht natürlichen Personen in IT-Verfahren durch die Stamm-

zahl, die eines von folgenden Merkmalen sein kann: Firmenbuchnum-

mer, Vereinsregisternummer oder Ordnungsbegriff im Ergänzungsre-

gister sonstige Betroffene (ERsB).

TDB Transparenzdatenbank In der Transparenzdatenbank werden alle erfassten Förderungen und

alle mitgeteilten personenbezogenen Förderungsfälle und Auszah-

lungen verarbeitet.

TDBG Transparenzdaten-

bankgesetz

TP Transparenzportal Das Transparenzportal (www.transparenzportal.gv.at ) bietet einen

umfassenden Überblick über die Förderlandschaft Österreichs. Wei-

ters werden dem authentifizierten Förderungsempfänger die erhalte-

nen Förderungen sowie das Brutto- und Nettoeinkommen nach dem

letzten Jahreslohnzettel bzw. Einkommensteuerbescheid angezeigt.

UR Unternehmensregister Das Unternehmensregister gem. § 25 BStatG (URV) fungiert als

Stammdatenregister für das Unternehmensserviceportal (USP).

USP Unternehmensservice-

portal

Das Unternehmensserviceportal ist die zentrale Onlineplattform für

Unternehmen.

Es verbindet Unternehmerinnen/Unternehmer mit der österreichi-

schen Verwaltung, einfach online.


